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48. Gesetz: 2. Novelle zur Dienstordnung 1966. 

48. 
Gesetz vom 5. Juli 1974, mit dem die Dienst
ordnung 1966 geändert wird (2. Novelle zur 

Dienstordnung 1966) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Die Dienstordnung 1966, LGBI. für Wien 
Nr. 37/1967, in der Fassung des Landesgesetzes 
LGBl. für Wien Nr. 4/1971 wird wie folgt 
geändert: 

1. Im Abs. 1 des § 6 hat die lit. a zu lauten: 

„a) Personen, die durch ein inländisches Gericht 
wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener strafbarer Handlungen (ausge
nommen Jugendstraftaten) zu einer mehr 
als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt 
worden sind, solange die Verurteilung 
nicht getilgt ist;" 

2. Im Abs. 1 des§ 16 hat die Z. 2 zu lauten: 

„2. die Zeit der Ableistung des Präsenzdienstes 
nach dem Wehrgesetz, BGBL Nr. 181/1955, oder 
des Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz, 
BGBI. Nr. 187/1974;" 

3. Im Abs. 4 des§ 16 hat die Z. 3 zu lauten: 

„3. die Dienstzeit in einem öffentlichen Dienst
verhältnis, soweit sie nach den Vorschriften, die 
für dieses Dienstverhältnis gegolten haben, für 
die Vorrückung in höhere Bezüge nicht wirksam 
gewesen ist; diese Bestimmung ist auf Karenz
urlaube nach § 15 des Mutterschutzgesetzes, 
BGBl. Nr. 76/1957, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBI. Nr. 240/1960 oder nach gleich
artigen landesgesetzlichen Vorschriften nicht und 
auf andere Karenzurlaube mit der Maßgabe anzu
wenden, daß die Zeit des Karenzurlaubes zur 
Hälfte für die Vorrückung und Zeitvorrückung 
anzurechnen ist, soweit für diese Zeiten keine 
anderen Ausschlußgründe nach diesem Absatz 
vorliegen;" 

5. Der Abs. 5 des § 16 hat zu lauten: 

„(5) Aus berücksichtigungswürdigen Gründen 
kann Nachsicht von der Ausschlußbestimmung 
des Abs. 4 Z. 3 gewährt werden." 

6. In den Abs. 2 bis 4 des § 17 ist jeweils 
anstelle des Ausdruckes „im § 16 Abs. 1 Z. 1" 
der Ausdruck „im § 16 Abs. 1 Z. 1 sowie im 
§ 16 Abs. 4 Z. 3, zweiter Halbsatz," zu setzen. 

7. Dem§ 26 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

„(3) Die Zeit des eigenmächtigen und unent
schuldigten Fernbleibens vom Dienst in der 
Dauer von mehr als drei Tagen und die Zeit 
des Fernbleibens vom Dienst infolge Haft wegen 
eines strafgerichtlich zu ahndenden Tatbestandes 
hemmen den Lauf der Dienstzeit. Sind die 
Dienstbezüge gemäß Abs. 2 nachzuzahlen, so 
erlischt auch rückwirkend die Hemmung des 
Laufes der Dienstzeit." 

8. An die Stelle des § 37 treten folgende 
Bestimmungen: 

„D i e n s t- u n d W e r k s w o h n u n g 

§ 37. (1) Dienstwohnung ist eine Wohnung, 
die dem Beamten ohne Beistellung von beweg
lichem Mobiliar im Rahmen des Dienstverhält
nisses zugewiesen wird und die der Beamte 
zwecks ordnungsgemäßer Ausübung seines Dien
stes beziehen muß. 

(2) Werkswohnung ist eine Wohnung, die dem 
Beamten ohne Beistellung von beweglichem 
Mobiliar im Rahmen des Dienstverhältnisses zuge
wiesen wird und deren Benützung durch den 
Beamten im Hinblick auf seine Dienstverwen
dung zweckmäßig, jedoch zur ordnungsgemäßen 
Ausübung seines Dienstes nicht unbedingt not
wendig ist. 

(3) Die Gewährung oder Entziehung des 
Benützungsrechtes an einer Dienst- oder Werks
wohnung hat durch Bescheid zu erfolgen. Die 
Zuweisung einer Werkswohnung darf nur mit 
Zustimmung des Beamten erfolgen. 

(4) Durch die Zuweisung einer Dienst- oder 
4. Im Abs. 4 des § 16 wird die Z. 4 aufge- Werkswohnung an einen· Beamten wird kein 

hoben. Bestandverhältnis begründet. 
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